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TEIL A UVP-PFLICHT GEMÄSS §§ 6, 9 bis 12 UVPG (18.03.2020)              
ODER §§ 3 und 4 LUVPG (19.04.2018) 

 
 
 

A 1 UVP-Pflicht aufgrund der Art und des Umfangs des Vorhabens gemäß              
§§ 6, 9 bis 12 UVPG (18.03.2020) 

 
 

 
 

Bundesstraßenbauvorhaben mit gesetzlich vorgeschriebener UVP ge-
mäß § 6 i.V. mit Anlage 1 UVPG Nr. 14.3 bis 14.5, §§ 9 bis 12 UVPG 

Zutreffendes 
ankreuzen 

1.1 Neubau einer Bundesautobahn oder einer sonstigen Bundesstraße, wenn 
diese eine Schnellstraße im Sinne der Begriffsbestimmung des Europäischen 
Übereinkommens über die Hauptstraßen des Internationalen Verkehrs vom 
15.11.1975 ist (vgl. Anlage 1 Nr. 14.3 UVPG) 

 

1.2 Neubau einer vier- oder mehrstreifigen Bundesstraße, die eine durchge-
hende Länge von 5 km oder mehr aufweist (vgl. Anlage 1 Nr. 14.4 UVPG) 

 

1.3 Neubau einer vier- oder mehrstreifigen Bundesstraße durch Verlegung und / 
oder Ausbau einer bestehenden Bundesstraße, wenn dieser geänderte Bun-
desstraßenabschnitt eine durchgehende Länge von 10 km oder mehr auf-
weist (vgl. Anlage 1 Nr. 14.5 UVPG)  

 

1.4 Neubau eines weiteren Abschnittes einer vier- oder mehrstreifigen Bun-
desstraße oder Ausbau, gegebenenfalls samt Verlegung, eines weiteren Ab-
schnittes einer bestehenden, höchstens dreistreifigen Straße zu einer vier-           
oder mehrstreifigen Bundesstraße (kumulierende Vorhaben derselben Stra-
ßengruppe (nur Bundesstraßen)), wenn dadurch die unter Punkt 1.1 bis 1.3 
genannten Größenwerte erreicht oder überschritten werden.  
 
Dabei sind Bundesstraßenabschnitte zu berücksichtigen,  

- die in einem engen räumlichen (Überschneidung Einwirkungsbereich, 
Vorhaben in funktionalem und wirtschaftlichen Bezug / baulicher Zu-
sammenhang) und  

- zeitlichen Zusammenhang (Zulassungsentscheidung wurde in den 
letzten 10 Jahren erlassen)  

stehen (vgl. § 10 (4) (5), § 11 (2) 1., § 11 (3) 1., § 12 (1) 1., § 12 (3) 1. 
UVPG). 

 

1.5 
 

Änderung (Ausbau, Umbau) eines bestehenden Bundesstraßenbauvorha-
bens für das eine UVP durchgeführt wurde,  
wenn allein die Änderung die Größenwerte für eine unbedingte UVP-Pflicht 
nach § 6 UVPG erreicht oder überschreitet (s. Punkte 1.1 bis 1.3 / Anlage 1 
UVPG Nr. 14.4-14.5) (vgl. § 9 (1) 1. UVPG) 

 

1.6 
 

Änderung (Ausbau, Umbau) eines bestehenden Bundesstraßenbauvorha-
bens für das keine UVP durchgeführt wurde, 
wenn das geänderte Gesamtvorhaben die Größenwerte für eine unbedingte 
UVP-Pflicht gemäß § 6 UVPG erstmals erreicht oder überschreitet (s. Punkte 
1.1 bis 1.3 / Anlage 1 UVPG Nr. 14.4-14.5) (vgl. § 9 (2) 1. UVPG) 
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A 2 UVP-Pflicht aufgrund der Art und des Umfangs des Vorhabens gemäß                  
§§ 3 und 4 LUVPG (19.04.2018) 

 
 

 Landes-, Kreis- oder Gemeindestraßenbauvorhaben mit gesetzlich vor-
geschriebener UVP gemäß §§ 3 und 4 LUVPG in Verbindung mit Anlage 
1 LUVPG, Nr. 3.1 bis 3.3 

Zutreffendes 
ankreuzen 

2.1 Neubau einer Landes-, Kreis- oder Gemeindestraße (§ 3 Nr. 1 bis 3 Buchst a 
des Landesstraßengesetzes - LStrG -) oder einer Privatstraße, wenn diese 
eine Schnellstraße im Sinne der Begriffsbestimmung des Europäischen Über-
einkommens über die Hauptstraßen des internationalen Verkehrs vom 15. 
November 1975 (BGBL 1983 II S. 245) in der jeweils geltenden Fassung ist 
(vgl. Anlage 1 Nr. 3.1 LUVPG in Verbindung mit §§ 2 und 3 (1) LUVPG); 

 

2.2 Neubau einer vier- oder mehrspurigen Landes-, Kreis- oder Gemeindestraße 
(§ 3 Nr. 1 bis 3 Buchst a LStrG) oder einer solchen Privatstraße, wenn diese 
neue Straße eine durchgehende Länge von 5 km oder mehr aufweist (vgl. 
Anlage 1 Nr. 3.2 LUVPG in Verbindung mit §§ 2 und 3 (1) LUVPG); 

 

2.3 Neubau einer vier- oder mehrspurigen Landes-, Kreis- oder Gemeindestraße 
(§ 3 Nr. 1 bis 3 Buchst. a LStrG) oder einer solchen Privatstraße durch Verle-
gung und/ oder Ausbau einer bestehenden Straße, wenn dieser geänderte 
Straßenabschnitt eine durchgehende Länge von 10 km oder mehr aufweist 
(vgl. Anlage 1 Nr. 3.3 LUVPG in Verbindung mit §§ 2 und 3 (1) LUVPG); 

 

2.4 Neubau eines weiteren Abschnittes einer vier- oder mehrstreifigen Lan-
des-, Kreis- oder Gemeindestraße (§ 3 Nr. 1 bis 3 Buchst. a LStrG), einer sol-
chen Privatstraße oder Ausbau, gegebenenfalls samt Verlegung, eines weite-
ren Abschnittes einer bestehenden, höchstens dreistreifigen Straße zu einer 
vier- oder mehrstreifigen Straße (kumulierende Vorhaben derselben Straßen-
gruppe), wenn dadurch die unter Punkt 1.1 bis 1.3 genannten Größenwerte 
erreicht oder überschritten werden.  
 
Dabei sind Straßenabschnitte zu berücksichtigen,  

- die in einem engen räumlichen (Überschneidung Einwirkungsbereich, 
Vorhaben in funktionalem und wirtschaftlichen Bezug / baulicher Zu-
sammenhang) und  

- zeitlichen Zusammenhang (Zulassungsentscheidung wurde in den 
letzten 10 Jahren erlassen)  

stehen (vgl. § 10 (4) (5), § 11 (2) 1., § 11 (3) 1., § 12 (1) 1., § 12 (3) 1. 
UVPG). 

 

2.5 Änderung (Ausbau, Umbau) eines bestehenden Landes-, Kreis- oder Ge-
meindestraßenbauvorhabens (§ 3 Nr. 1 bis 3 Buchst. a LStrG) oder eines sol-
chen Privatstraßenvorhabens für das eine UVP durchgeführt wurde,  
wenn allein die Änderung die Größenwerte für eine unbedingte UVP-Pflicht 
nach § 6 UVPG erreicht oder überschreitet (s. Punkte 1.1 bis 1.3 / Anlage 1 
UVPG Nr. 14.4-14.5) (vgl. § 9 (1) 1. UVPG) 

 

2.6 Änderung (Ausbau, Umbau) eines bestehenden Landes-, Kreis- oder Ge-
meindestraßenbauvorhabens (§ 3 Nr. 1 bis 3 Buchst. a LStrG) oder eines sol-
chen Privatstraßenvorhabens für das keine UVP durchgeführt wurde, 
wenn das geänderte Gesamtvorhaben die Größenwerte für eine unbedingte 
UVP-Pflicht gemäß § 6 UVPG erstmals erreicht oder überschreitet (s. Punkte 
1.1 bis 1.3 / Anlage 1 UVPG Nr. 14.4-14.5) (vgl. § 9 (2) 1. UVPG) 
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TEIL B: ALLGEMEINE VORPRÜFUNG DES EINZELFALLS GEMÄSS            
§§ 7 bis 12 UVPG (18.03.2020) ODER §§ 3 und 4 LUVPG 
(19.04.2018) 

 
 
 

B 1 Straßenbauvorhaben gemäß §§ 7 bis 12 UVPG oder §§ 3 und 4 LUVPG 
 
 
Falls keiner der unter Teil A genannten Punkte zutrifft, ist die UVP-Pflicht für den Bau sonstiger Stra-
ßen durch eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls zu ermitteln (vgl. Anlage 1 Nr. 14.6 UVPG für 
Bundesstraßen sowie Anlage 1 Nr. 3.4 bis 3.5 LUVPG für übrige Straßen): 
 
 

 Bundesstraßenbauvorhaben mit gesetzlich vorgeschriebener allgemei-
ner Vorprüfung des Einzelfalls gemäß §§ 7 bis 12 mit Anlage 1 UVPG Nr. 
14.6 

Zutreffendes 
ankreuzen 

1 Neubau und Ausbau einer sonstigen Bundesstraße gemäß § 1 FernstrG in 
Verbindung mit § 15 (1) (Nebenbetriebe an Bundesautobahnen) (vgl. Anlage 
1 Nr. 14.6. UVPG) 

 

 
 
 

 Neubau eines Knotenpunktes, einer Ortsdurchfahrt, eines Rad- oder 
Gehweges, Neu- und Ausbau einer öffentlichen Straße in allen anderen 
Fällen mit gesetzlich vorgeschriebener allgemeiner Vorprüfung des Ein-
zelfalls gemäß §§ 3 und 4 LUVPG in Verbindung mit Anlage 1 LUVPG, 
Nr. 3.4, 3.5  

Zutreffendes 
ankreuzen 

2.1 Neubau und Ausbau eines Knotenpunktes, einer Ortsdurchfahrt, eines selb-
ständigen Rad- oder Gehweges nach § 3 Nr. 3 Buchst. b Doppelbuchst. aa 
LStrG 

 

2.2 Neubau und Ausbau einer öffentlichen Straße nach § 3 LStrG oder einer Pri-
vatstraße in allen anderen Fällen; ausgenommen Privatstraßen innerhalb der 
geschlossenen Ortslage oder innerhalb ausgewiesener Baugebiete 

 

 

 
 

Die allgemeine Vorprüfung entfällt, wenn der Vorhabenträger die Durchführung der Umweltverträg-
lichkeitsprüfung beantragt und die zuständige Behörde das Entfallen der allgemeinen Vorprüfung als 
zweckmäßig erachtet. Für diese Neu- und Ausbauvorhaben besteht dann eine UVP-Pflicht. Die Ent-
scheidung der zuständigen Behörde ist nicht anfechtbar (gemäß § 7 (3) und § 9 (4) UVPG – freiwillige 
UVP). 
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B 2 Prüfkriterien 
 
 
Die allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls ist gemäß UVPG überschlägig nach neuesten Fachwissen und 
Kenntnissen zum jeweiligen Planungsstand einzelfallbezogen durchzuführen. 
 
 
1 Merkmale und Wirkfaktoren des Vorhabens (gemäß Anlagen 2 und 3 UVPG Nr. 1) 
 
 

Zusätzliche Erläuterungen gegebenenfalls am Ende dieser Tabelle. 

 Neubaumaßnahme 

 Änderung (Umbau) oder Erweiterung (Ausbau) einer Straße 

Art/Umfang 

1.1 Baulänge in km (1. und 2. Bauabschnitt, vgl. Landschaftspflegeri-
scher Begleitplan, Unterlage 19.0). 

ca. 22,648 km 

1.2 Geschätzte Flächeninanspruchnahme in ha (Bau/Anlage): 
Dauerhafte Flächeninanspruchnahme durch das Bauvorhaben (Radweg, 
inklusive Bankette, Rastplätze) sowie temporäre Flächeninanspruchnahme 
im Baufeld (2 m- Lichtraumprofil). 

Dauerhaft: 7,84 ha, 
Temporär: 1,86 ha  

1.3 Geschätzter Umfang der Neuversiegelung in ha:  3,05 ha  

1.4 Geschätzter Umfang der Erdarbeiten in m³: --  

1.5 Ingenieurbauwerke (z. B. Anzahl der Brückenbauwerke, Abrissar-
beiten, gegebenenfalls erläutern):  

- 

1.6 Geschätzte Länge der Bauzeit: o.A. 

Treten nachfolgende Wirkfaktoren bei dem Vorhaben auf? 
Zusätzliche Erläuterungen gegebenenfalls am Ende dieser Tabelle. nein ja 

Geschätzter 
Umfang/ 

Erläuterungen 

1.7 Erhöhung des Verkehrsaufkommens durch das Vorhaben / prog-
nostizierte Verkehrsbelastung (DTV) 

        

1.8 Erhöhung der Lärmemissionen         

1.9 Erhöhung der Schadstoffemissionen         

1.10 Zusätzliche Zerschneidung         

1.11 Visuelle Veränderungen 

  

Beseitigung von 
Waldrandberei-

chen und Gehölz-
strukturen 

1.12 Veränderungen des Grundwassers 

  

Keine erheblichen 
Veränderungen zu 
erwarten, da über-
wiegend vorbelas-

tete Böden der 
geschotterten 

Gleisanlage voll-
versiegelt werden. 

1.13 Änderung an Gewässern oder Verlegung von Gewässern 
 

        

1.14 Klimatische Veränderungen 

  

Abschnittsweise 
kleinklimatische 
Veränderungen 

durch Beseitigung 
von Waldrandbe-
reichen und Ge-
hölzstrukturen 
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Treten nachfolgende Wirkfaktoren bei dem Vorhaben auf? 
Zusätzliche Erläuterungen gegebenenfalls am Ende dieser Tabelle. 

nein ja 
Geschätzter 

Umfang/ 

 Sonstige Wirkungen oder Merkmale des Vorhabens (Anlage, Bau     
oder Betrieb), die erhebliche nachhaltige Umweltauswirkungen her-
vorrufen können: 

 
 

  

1.15 > Abwasser / Oberflächenentwässerung         

1.16 >  Abfall (z. B. belastete Böden / Asphalte bei Ausbaumaßnahmen)         

1.17 >  Rohstoffbedarf         

1.18 >  besondere Probleme des Baugrundes (z. B. Moorböden)         

 >                  

1.19 > Abwicklung des Baubetriebes         

 >  andere, und zwar: Mögliche Beeinträchtigung bzw. Verlust von 
Vogelbrutplätzen und Gelegen, Lebensräumen der Haselmaus so-
wie von Reptilienlebensräumen 

   

 >                  

1.20 Gibt es frühere Änderungen des Vorhabens, die noch keiner  
Umweltverträglichkeitsprüfung unterzogen worden sind  
(vgl. § 9 (2) UVPG)? 

        

1.21 Gibt es kumulierende Vorhaben derselben Straßengruppe (vgl. § 11 
(2) 2, § 11 (3) 2. und 3., § 12 (1) 2., § 12 (1) 2. und 3.UVPG)? 

        

1.22 Gibt es Störfallbetriebe in der Nähe und werden das Risiko bzw. die 
Schwere eines Unfalls, Störfalls oder Katastrophe durch das Vorha-
ben vergrößert (Direktgeltung der EU-RL 2012/18 Seveso III) (§ 8 
UVPG)? 

        

1.23 Gibt es Risiken für die menschliche Gesundheit, z.B. durch Verun-
reinigung von Wasser und Luft? 
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2 Standortbezogene Kriterien 
 

2.1 Nutzungskriterien (gemäß Anlagen 2 und 3 UVPG Nr. 2.1) 
 
 

Sind Nutzungen betroffen, die im Zusammenhang mit den Merkmalen und 
Wirkfaktoren des Vorhabens zu erheblichen nachhaltigen Umweltauswir-
kungen führen können?  
Wenn ja, am Ende dieser Tabelle erläutern. Gibt es: 

nein ja 
Art, Umfang, 

Größe 

2.1.1 Aussagen in dem für das Gebiet geltenden Regionalen Raumord-
nungsprogramm oder in der Flächennutzungsplanung zu Nutzun-
gen, die mit dem Vorhaben unvereinbar sind (z. B. Vorranggebiete 
für Landwirtschaft oder Erholung)  

        

2.1.2 Wohngebiet oder Gebiete mit hoher Bevölkerungsdichte, insbeson-
dere Zentrale Orte oder Siedlungsschwerpunkte in verdichteten 
Räumen im Sinne des § 2 (2) 2 ROG? 

        

2.1.3 Empfindliche Nutzungen (Krankenhäuser, Altersheime, Kirchen, 
Schulen etc.)?  

        

2.1.4 Bereiche mit besonderer Bedeutung für die Erholungsnutzung / den 
Fremdenverkehr? 

  

Die geplante ver-
kehrssichere Rad-

wegverbindung 
zwischen Prüm 

und Gerolstein ist 
mit einer wesentli-

chen Erhöhung 
der Erholungseig-
nung im Plange-
biet verbunden.. 

2.1.5 Altlasten, Altablagerungen, Deponien?         

2.1.6  Flächen mit besonderer Bedeutung für die Landwirtschaft, Forstwirt-
schaft oder Fischerei? 

        

2.1.7 Kultur- (s. auch 2.2.16) und sonstige Sachgüter?  
 

        

2.1.8 Sonstige nutzungsbezogene Kriterien, und zwar: 
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2.2 Rechtswirksame Schutzgebietskategorien (gemäß Anlagen 2 und 3 UVPG Nr. 2.3) 
 

Sind durch das Vorhaben Gebiete betroffen, die einen Schutzstatus besit-
zen? Wenn ja, sind der Umfang und die Erheblichkeit der Betroffenheit am 
Ende der Tabelle zu erläutern.  
Insbesondere ist zu erläutern, ob eine FFH-Verträglichkeitsprüfung gemäß 
§ 34 BNatSchG erforderlich ist.  

nein 
 

 

ja 
 

 

Art, Größe 
Umfang der 
Betroffenheit 

s. 2.2.9, 
2.2.10 

 

2.2.1 Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung FFH-Gebiete oder euro-
päische Vogelschutzgebiete gemäß § 7 (1) 8 und § 32 BNatSchG 
und §§ 17, 18 LNatSchG RLP (es sind auch Beeinträchtigungen zu 
betrachten, die von außen in das Gebiet hineinwirken können) (ge-
mäß Anlage 3 UVPG Nr. 2.3.1):  
FFH-Gebiet Duppacher Rücken“ (in Randbereichen des Untersu-
chungsgebiets bei Schwirzheim und Oos),  
FFH-Gebiet „Gerolsteiner Kalkeifel“ (2 Teilbereiche bei Lissingen), 
Vogelschutzgebiet „Vulkaneifel“ (in ca. 800 m Entfernung zum Un-
tersuchungsgebiet). 

  Erhebliche Beein-
trächtigungen be-
züglich der Erhal-

tungsziele der 
FFH-Gebiete kön-
nen aufgrund der 
Lage, der Art und 
des Umfangs der 
geplanten Bau-
maßnahme aus-
geschlossen wer-
den (s. FFH-Vor-
prüfung, Unter-

lage 19.4). 
Keine erhebliche 
Betroffenheit des 
nächstgelegenen 
Vogelschutzge-

biets. 

2.2.2 Naturschutzgebiete gemäß § 23 BNatSchG, soweit nicht bereits von 
Nr. 2.2.1 erfasst (gemäß Anlage 3 UVPG Nr. 2.3.2) 

        

2.2.3 Nationalparke oder Nationale Naturmonumente gemäß § 24 
BNatSchG (gemäß Anlage 3 UVPG Nr. 2.3.1) 

        

2.2.4 Biosphärenreservate gemäß § 25 BNatSchG (gemäß Anlage 3 
UVPG Nr. 2.3.4) 

        

2.2.5 Landschaftsschutzgebiete gemäß § 26 BNatSchG (gemäß Anlage 3 
UVPG Nr. 2.3.4): 
Landschaftsschutzgebiet „Naturpark Nordeifel“ (LSG-7100-034), 
Landschaftsschutzgebiet „Gerolstein und Umgebung“ (LSG-7233-
013) 

  

Keine erhebliche 
Betroffenheit. Der 
Erholungswert in-
nerhalb der Land-
schaftsschutzge-
biete wird durch 
den geplanten 

Radweg erhöht. 

2.2.6 Naturparke gemäß § 27 BNatSchG: 
Naturpark „Vulkaneifel“ (NTP-7000-008) 

  

Keine erhebliche 
Betroffenheit. 

Durch den geplan-
ten Radweg wer-
den die nachhal-
tige Erholung und 

der umweltver-
trägliche Touris-

mus gefördert so-
wie die nachhal-

tige regionale 
Wertschöpfung  

erhöht. 

2.2.7 Naturdenkmale gemäß § 28 BNatSchG (gemäß Anlage 3 UVPG Nr. 
2.3.5) 

        

2.2.8 Geschützte Landschaftsbestandteile gemäß § 29 BNatSchG und         
§ 14 LNatSchG RLP (gemäß Anlage 3 UVPG Nr. 2.3.6) 

        

2.2.9 Gesetzlich geschützte Biotope gemäß § 30 BNatSchG (gemäß An-
lage 3 UVPG Nr. 2.3.7) 
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2.2.10 Sonstige besonders geschützte Bereiche gemäß Naturschutzgesetz  
des Landes: Gesetzlich geschützte Biotope gemäß § 15 LNatSchG 
RLP (analog zu Anlage 3 UVPG Nr. 2.3.7) 

        

2.2.11 Biotope für wildlebende Tiere und Pflanzen der besonders ge-
schützten Arten gemäß § 44 BNatSchG und §§ 22, 24 LNatSchG 
(sofern bekannt).  

  

Keine Biotope 
oder Habitate be-

troffen, deren 
Funktion bei Ver-

lust nicht mit  
Kompensations-

maßnahmen bzw. 
im räumlichen Zu-
sammenhang er-
füllt werden kön-

nen. 

2.2.12 Wasserschutzgebiete gemäß § 51 WHG (gemäß Anlage 3 UVPG 
Nr. 2.3.8): 
Trinkwasserschutzgebiet „Weinsheim - Nr. 252 – abgegrenzt“  
(Nr. 405202651), Zone II und III.  
Trinkwasserschutzgebiet im Entwurf „Gerolstein-Müllenborn –  
Nr. 322 – RVO abgelaufen“ (Nr. 405320935), Zone II und III. 

  

Erhebliche nega-
tive Auswirkungen 
durch das Bauvor-

haben sind auf-
grund der Lage, 
der Art und des 

Umfangs der ge-
planten Baumaß-
nahme nicht zu 

erwarten. 

2.2.13 Heilquellenschutzgebiete gemäß § 53 WHG (gemäß Anlage 3 
UVPG Nr. 2.3.8) 

        

2.2.14 Hochwasserrisikogebiete gemäß § 73 WHG (gemäß Anlage 3 
UVPG Nr. 2.3.8): 
Anteilig hochwassergefährdete Gebiete entlang von Überschwem-
mungsgebieten (s. 2.2.15). 

  

Erhebliche nega-
tive Auswirkungen 
durch das Bauvor-

haben sind auf-
grund der Lage, 
der Art und des 

Umfangs der ge-
planten Baumaß-
nahme nicht zu 

erwarten. 

2.2.15 Überschwemmungsgebiete gemäß § 76 WHG (gemäß Anlage 3 
UVPG Nr. 2.3.8): 
Gesetzlich festgesetzte Überschwemmungsgebiete entlang der 
Prüm (RVO: 312-63-Prüm) und Kyll (RVO: 312-63-Kyll). 
Vorläufig sichergestelltes Überschwemmungsgebiet entlang des 
Oosbachs. 

  

Erhebliche nega-
tive Auswirkungen 
werden durch die 
Art des Bauvorha-
bens (Vollversie-

gelung der teilver-
siegelten Gleisan-
lage), die anteili-
gen Dammlage 
der Trasse und 
die vorhandene 

Bestandssituation 
in den Tälern der 
Prüm, Kyll und 
des Oosbachs 
nicht erwartet. 

2.2.16 Denkmale, Denkmalensembles, Bodendenkmale, archäologische 
Interessengebiete gemäß § 8 DSchG (gemäß Anlage 3 UVPG Nr. 
2.3.11) 

        

2.2.17 Schutzwald gemäß § 12 BWaldG / §§ 16 bis 18 LWaldG, Erho-
lungswald, Kur- und Heilwald gemäß §13 BWaldG / § 20 LWaldG 
(in Verbindung mit Anlage 3 UVPG Nr. 2.1) 

        

2.2.18 Naturwaldreservate gemäß § 19 LWaldG (in Verbindung mit Anlage 
3 UVPG Nr. 2.1) 
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2.3 Schutzgutbezogene Kriterien (Qualitätskriterien) (gemäß Anlagen 2 und 3 UVPG Nr. 2.2) 
 
 

Können die Merkmale und Wirkfaktoren des Vorhabens aufgrund  
der Qualität der betroffenen Schutzgüter zu erheblichen nachteiligen Um-
weltauswirkungen führen? Bei Betroffenheit gegebenenfalls zusätzlich 
am Ende der Tabelle erläutern. 

nein 
 

 

ja 
 

 

Art, Größe 
Umfang der 
Betroffenheit 

 

2.3.1 Lebensräume mit besonderer Bedeutung für Pflanzen oder Tiere 
(soweit bekannt auch die Lebensräume / Vorkommen besonders 
geschützter Arten i.S. von § 7 (2) 13 BNatSchG und streng ge-
schützter Arten i.S. von § 7 (2) 14 BNatSchG oder Arten, die in ih-
rem Bestand gefährdet sind)    

Keine Lebens-
räume betroffen, 
deren Funktion 
bei Verlust nicht 
mit (vorgezoge-
nen) Ausgleichs-
maßnahmen und 
Ersatzmaßnah-

men bzw. im 
räumlichen Zu-

sammenhang er-
füllt werden kann. 

2.3.2 Böden mit besonderen Funktionen für den Naturhaushalt  
(z. B. Böden mit besonderen Standorteigenschaften, mit kultur- / na-
turhistorischer Bedeutung, Hochmoore, alte Waldstandorte) 

        

2.3.3 Oberflächengewässer mit besonderer Bedeutung          

2.3.4 Natürliche Überschwemmungsgebiete         

2.3.5 Bedeutsame Grundwasservorkommen         

2.3.6 Für das Landschaftsbild bedeutende Landschaften oder Land-
schaftsteile 

        

2.3.7 Flächen mit besonderer klimatischer Bedeutung (Kaltluftentste-
hungsgebiete, Frischluftbahnen) oder besonderer Empfindlichkeit 
(Belastungsgebiete mit kritischer Vorbelastung) 

        

2.3.8 Flächen mit besonderer Bedeutung für den Naturschutz, z. B.    

 > Gebiete, die als Naturschutzgroßprojekte des Bundes gefördert                              
werden 

        

 > unzerschnittene verkehrsarme Räume         

 > Feuchtgebiete internationaler Bedeutung nach „Ramsar Konven-
tion“ 

        

 > Gebiete landesweiter Schutzprogramme  
 (z. B. Gewässerschutzprogramm, Auenschutzprogramm) 

        

 > landesweit wertvolle Lebensräume (z. B. für Flora oder Fauna 
 wertvolle Flächen, avifaunistisch wertvolle Bereiche) 

        

 > Biotopverbundflächen / bedeutsame Wildtierkorridore         

 > ökologisch bedeutsame Funktionsbeziehungen         

 > sonstige         
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2.4 Umweltqualitätsnormen (gemäß Anlagen 2 und 3 UVPG Nr. 2.3.9) 
 
 

 Sind durch das Vorhaben Gebiete betroffen, in denen nationale               
oder europäisch festgelegte1) Umweltqualitätsnormen bereits er-
reicht oder überschritten sind (gemäß Anlage 3 UVPG Nr. 2.3.9)? 
Falls betroffen, bitte unten näher erläutern. 

nein 
 

 

ja 
 

 

Art und 
Umfang der 
Betroffenheit 

 

 Erläuterungen zum Gebiet, zu Umweltqualitätsnormen und zur 
Höhe der Überschreitung der Normen. 

      

   
 

      

 
 

3 Überblick über die Erheblichkeit möglicher Auswirkungen (gemäß Anlagen 2 und 3 UVPG 
Nr. 3) 

 
 

  Kriterien für die Einschätzung der Auswirkun-
gen 

 Die möglichen erheblichen Auswirkungen 
auf die Schutzgüter sind anhand der unter 
Punkt B 2 gemachten Angaben zu beurteilen.  
Die Matrix dient nur dazu, einen Überblick 
über die näher zu behandelnden Punkte bei 
der Gesamteinschätzung unter Punkt 4 zu 
geben. 
Wenn in der Zeile für ein Schutzgut kein  
Eintrag erfolgt, ist dieses Schutzgut für die 
Einschätzung nicht maßgeblich. R

e
la

ti
v
 h

o
h
e
s
 A

u
s
m

a
ß

  

R
e
la

ti
v
 g

e
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n

g
e

 

W
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d
e
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e
rs
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a
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e
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R
e
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v
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ß

e
 

S
c
h
w

e
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o
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p
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x
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ä
t 

R
e
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v
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o
h
e

 

W
a
h
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e
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e
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R
e
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v
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n
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e
 D
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r 

R
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o
h
e
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u
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k
e
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g
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n
z
ü
b

e
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c
h
re
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e
n

d
 

3.1 Mensch, insbesondere die menschliche Ge-
sundheit inkl. Erholungsnutzung (s. 1.7 bis 1.9, 

1.11, 1.23, 2.1.1 bis 2.1.4., 2.2.3 bis 2.2.8, 2.2.16, 2.2.17, 
2.2.18, 2.4) 

       

3.2 Tiere (einschl. biologischer Vielfalt) (s. 1.2 bis 

1.8, 1.10, 1.13 bis 1.15, 1.19, 2.1.1, 2.2.1 bis 2.2.11, 
2.2.18, 2.3.1, 2.3.8) 

       

3.3 Pflanzen (einschl. biologischer Vielfalt) (s. 1.2 

bis 1.5, 1.9, 1.13 bis 1.15, 2.1.1, 2.2.1 bis 2.2.11, 2.2.18, 
2.3.1, 2.3.8) 

       

3.4 Fläche / Flächenverbrauch (s. 1.2, 1.3)        

3.5 Boden (s. 1.2 bis 1.5, 1.16 bis 1.18, 2.1.1, 2.1.5, 2.3.2)        

3.6 Wasser (s. 1.5, 1.12, 1.13, 1.15, 1.23, 2.1.1, 2.2.12 bis 

2.2.15, 2.3.3 bis 2.3.5) 
       

3.7 Luft (s. 1.7, 1.9, 2.1.1, 2.3.7)        

3.8 Klima (s. 1.14, 2.1.1, 2.3.7)        

3.9 Landschaft (s. 1.2 bis 1.5, 1.11, 2.2.1 bis 2.2.11, 

2.2.17, 2.2.18, 2.3.6) 
       

                                                        
1)

    Da die Kriterien einer ständigen Fortschreibung und Aktualisierung bedürfen, wurde auf eine Auflistung verzichtet.  

       Es wird beim BMU angeregt, eine relevante Liste zu erstellen und über das Internet zur Verfügung zu stellen. 
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  Kriterien für die Einschätzung der Auswirkun-
gen 

 Die möglichen erheblichen Auswirkungen 
auf die Schutzgüter sind anhand der unter 
Punkt B 2 gemachten Angaben zu beurteilen.  
Die Matrix dient nur dazu, einen Überblick 
über die näher zu behandelnden Punkte bei 
der Gesamteinschätzung unter Punkt 4 zu 
geben. 
Wenn in der Zeile für ein Schutzgut kein  
Eintrag erfolgt, ist dieses Schutzgut für die 
Einschätzung nicht maßgeblich. R

e
la
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m
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R
e
la

ti
v
 g

e
ri
n

g
e

 

W
ie

d
e
rh

e
rs

te
llb

a
rk

e
it
 

R
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 D
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3.10 Kulturgüter (s. 2.1.7, 2.2.16)        

3.11 Landwirtschaft (s. 2.1.1, 2.1.6)        

3.12 Forstwirtschaft (s. 2.1.1, 2.1.6, 2.2.17, 2.2.18)        

3.13 Fischerei (s. 2.1.6)        

3.14 Wasserwirtschaft (s. 1.12, 1.13, 2.1.1, 2.2.12 bis 

2.2.15) 
       

3.15 Sonstige Sachgüter (s. 2.1.1, 2.1.7, 2.1.8)        

3.16 Wechselwirkungen zwischen Schutzgütern        
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4 Gesamteinschätzung der Auswirkungen des Vorhabens (gemäß Anlagen 2 und  
3 UVPG Nr. 3) 

 
 

 Besteht die Möglichkeit, dass von dem Vorhaben aufgrund der 
oben beschriebenen Auswirkungen erhebliche und nachteilige 
Auswirkungen auf die Umwelt ausgehen? 

Wenn ja, UVP-Pflicht. 
 

Wird dies verneint, ist dies zusammenfassend zu begründen.  
Diese Gesamteinschätzung kann vom Vorhabenträger vorbereitet 
werden. Zuständig für die Entscheidung ist letztendlich die Ge-
nehmigungsbehörde. 

Die Begründung soll die Einschätzung der Erheblichkeit möglicher 
Auswirkungen des Vorhabens enthalten und erläutern, warum aus 
Sicht des Vorhabenträgers bzw. der Genehmigungsbehörde keine 
erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind. 
Erst die argumentative Zusammenfassung der einzelnen Teile 
des Prüfkataloges ermöglicht eine Einschätzung der Erheblichkeit 
möglicher Auswirkungen und eine Gesamteinschätzung. 
Gemäß Anlage 3 UVPG Nr. 3.6 sind die erheblichen Auswirkun-
gen im Zusammenwirken mit den Auswirkungen anderer beste-
hender und zugelassener Vorhaben der gleichen Straßengruppe 
zu beurteilen. 
Der Möglichkeit, die Auswirkungen wirksam zu vermindern, ist 
Rechnung zu tragen (gemäß Anlage 3 UVPG Nr. 3.7) 

nein 
 
 
 

 
 

fortführend 
Bekanntma-

chung im 
UVP-Portal 
der Bundes-

länder 
(https://www. 

uvp-ver-
bund.de/start-

seite) 
 

ja 
(UVP-Pflicht) 

 
 

 

 Erläuterungen zu 4 
 
Da die Trasse des geplanten Radweges überwiegend auf einer still-
gelegten Gleisanlage mit erheblichen anthropogene Überprägungen 
(Teil-/ Versiegelung, Reliefänderungen und Brückenbauwerke), antei-
lig auf vorhandenen versiegelten Rad- und Fußwegen sowie lediglich 
kleinflächig auf bisher unversiegelten Flächen verläuft, sind die ge-
samten Auswirkungen auf den Naturhaushalt und die Lebensgemein-
schaften innerhalb des Planungsraumes überwiegend als geringfügig 
zu bewerten.  
 
Mit dem Bauvorhaben sind Verluste an Biotopstrukturen mit mittlerer 
bis hoher Bedeutung (Waldrandbereiche, Gehölzstrukturen), ansons-
ten überwiegend mit mittlerer bis geringer, anteilig sehr geringer Be-
deutung (Säume, Grünland, Hochstaudenfluren, Brachflächen der 
Gleisanlagen, teilversiegelten Flächen) verbunden. Eine mögliche 
Beeinträchtigung von gesetzlich geschützten Biotopen entlang der 
Trasse wird durch die Ausweisung von Bautabubereichen vermieden. 
 
Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände werden für die möglicher-
weise betroffenen Vogelarten (Baumpieper, Bluthänfling, Feldsper-
ling, Klappergrasmücke, Neuntöter, Star, ansonsten ubiquitäre Vogel-
arten), die Haselmaus sowie Reptilienarten (Mauereidechse, 
Schlingnatter, Zauneidechse) durch folgende Vermeidungsmaßnah-
men vermieden:  
Beschränkung der Baufeldräumung sowie Durchführung der Rück-
schnittarbeiten und Rodungen auf den Zeitraum vom 01.12. bis 
28.02. sowie zur Vermeidung einer Betroffenheit der Haselmaus im 
Winterschlaf Belassen der Wurzelstöcke im Zuge der Rodungen und 
erst im Frühjahr Entfernen bzw. Ziehen der Wurzelstöcke.  
Die für Reptilien und Amphibien geeigneten Trassenbereiche im Um-
feld von Weinsheim, Schwirzheim und Oos sind vor Durchführung der 
Baumaßnahme bei geeigneten Witterungsbedingungen (Reptilien: 
trocken und warm, Amphibien: feucht, nass) auf ein Vorkommen von 
Individuen abzusuchen. Im Falle von nachgewiesenen Individuen 

  

https://www.uvp-verbund.de/startseite
https://www.uvp-verbund.de/startseite
https://www.uvp-verbund.de/startseite
https://www.uvp-verbund.de/startseite
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sind diese abzufangen und in Ersatzhabitate (Reptilien in Verbindung 
mit CEF-Maßnahme) bzw. angrenzende, sichere Lebensräume um-
zusiedeln. 
Zudem werden für den Verlust von Lebensräumen von Hausmäusen 
und Reptilien entsprechende vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 
(ACEF) durchgeführt. Durch die vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen 
werden im Umfeld des Eingriffsbereichs 100 Ersatzquartiere für Ha-
selmäuse und 12 Ersatzlebensräume für Reptilien geschaffen. 
 
Die verbleibenden Wirkungen können funktional im Umfeld der Rad-
wegtrasse sowie extern durch die Pflanzung von Baum- und Strauch-
hecken und die Entwicklung von Extensivgrünland kompensiert wer-
den. Nach Abschluss der Baumaßnahme können in den Rodungsbe-
reichen entlang der Trasse (Baufeld) durch das Zulassen der natürli-
chen Sukzession wieder randliche Gehölzstrukturen entstehen. Unter 
Berücksichtigung der genannten Maßnahmen, gehen vom Vorhaben 
keine erheblichen nachteiligen Wirkungen im Sinne des UVPG aus. 

 


